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Fostering the best interests of the child in care institutions for unaccompanied minors project

Feasibility Study of the Situation of Unaccompanied Minors Seeking Asylum in the Greek Republic
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1. Einrichtungen, die besucht wurden:

Greek Counselling Centre for Refugees

Ms Harisopoulou, Ministry of Health
Mr. Giorgos Moshos, Ombudsman 
2. Expertengespräche:

Mariella Michailidou Greek Council for Refugees (GCR)

Alex Anastasiou, Social Service Coordinator GCR

Kiriaki Triperina Multicultural Centre “Pyxis”

Xenia Passa and Natassa Vrihea, Legal Unit

Maria Kaldani and Thomas Mantas, Reception Unit

3. Einreisemodalitäten

● gewöhnlich reisen die Flüchtlinge ohne Dokumente illegal über das Festland oder als Boat-people ein 

● sie nehmen zumeist die Hilfe von bezahlten Schleppern in Anspruch

● illegal Einreisende unterliegen fremdenpolizeilicher Maßnahmen und  werden in geschlossenen Aufnahmezentren untergebracht.

● die Aufklärung über die Vorraussetzungen zu einer Asylantragstellung obliegt der Polizei und erfolgt meistens ohne Dolmetscher, zusätzlich gibt es ein Informationsblatt in englischer Sprache. 

Insgesamt wurden lt. GCR in Griechenland : 

2003 ca. 8000 Flüchtlinge registriert mit 3 positiven Anerkennungen

2004 dann 4500 Anträge mit 11 positiven Anerkannten 

300 UMA im Jahr 2004 lt. Gesundheitsministerium.

Da Griechenland als Eintrittspforte nach Europa gilt, werden die Flüchtlingszahlen  wesentlich höher geschätzt, jedoch stellen viele Einreisende aus Unwissenheit (mangels Information, keine Dolmetscher im Aufnahmecamp) keinen Asylantrag; viele Flüchtlinge befinden sich mehr oder weniger auf der Durchreise.

4) Herkunftsländer

Überwiegend stammen die Flüchtlinge aus Afghanistan;  danach folgen Irak (Kurden), Iran, Pakistan und einige aus Bangladesh, Somalia, Äthiopien und Nigeria. 

Nach der illegalen Einreise werden alle Flüchtlinge unabhängig von ihrem Alter in Camps (eines befindet sich in der Nähe vom  Athener Flughafen) untergebracht, mit einem dortigen Aufenthalt von 3 bzw. 6 Monaten. Während dieses Aufenthalts können sie das Camp nicht verlassen.

5) Altersfeststellung

Nachdem es  sich scheinbar herumgesprochen hat, dass Jugendliche erst ab 18 einen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, geben viele, offensichtlich wesentlich Jüngere bei ihrer Registrierung an, volljährig zu sein. Im Allgemeinen wird das auch nicht hinterfragt (daher die niedrigen UMA-Zahlen).  

Seitens der Behörden wird keine Altersfeststellung durchgeführt; nur vereinzelt akzeptieren Polizisten diese Altersangaben nicht. 

Die NGO`s haben, im Gegensatz zu amnesty international, Zugang zu den Camps. Mittels Dolmetscher informieren sie die Flüchtlinge über ihre rechtlichen Möglichkeiten, betreuen die Minderjährigen und bemühen sich in Einzelfällen um vorzeitige Entlassung aus diesen Camps, wobei sie versuchen, den weiteren Verbleib der Jugendlichen in Griechenland zu gewährleisten. 

6) Flüchtlingsstatus

Nach der Asylantragstellung erhalten die Flüchtlinge einen rosa Ausweis, der sie berechtigt, zu arbeiten und eine kostenlose medizinische Betreuung gewährleistet. Bei Polizeikontrollen werden Flüchtlinge ohne rosa Ausweis bis zu 3 Monaten inhaftiert. 

Zu Rückschiebungen in die Herkunftsländer kommt es eher selten, weil diese Vorgangsweise mit hohen staatlichen Kosten verbunden ist, jedoch zu Rückschiebungen in die Türkei. 

Flüchtlinge die keinen Asylantrag gestellt haben müssen eine Verfügung der Fremdenpolizei unterschreiben, mit dem Inhalt, das Land innerhalb von 3 Monaten zu verlassen.

Viele Flüchtlinge stellen mit Unterstützung der NGO s, erst nach dem Verlassen des Camps den Asylantrag.

Nach dem Campaufenthalt werden die Flüchtlinge in verschiedenen Großunterbringungen (meist sehr abgelegen von städtischen Infrastrukturen) umverteilt. 

Sie sind verpflichtet, diese Unterbringungen zu beziehen, damit sie für den Fortgang des Asylverfahrens erreichbar bleiben; doch können sie auch in Privatquartieren, jedoch nur mit polizeilicher Registrierung wohnen. 

Da es keine Basisunterstützung gibt, sind alle Flüchtlinge abhängig vom Arbeitsmarkt und wie überall im Niedrigstlohnbereich und oft illegal tätig.

Man findet dann 15jährige „Erwachsene“ in Athen z.B. als fliegende Händler in den Gasthäusern und am Straßenrand oder bei Gelegenheitsarbeiten auf den Baustellen

7. Verfahrensdauer

Die UMA werden im Asylverfahren wie Erwachsene behandelt, generell wird die Jugendwohlfahrt mit einem Vormund nicht einbezogen. 

Die Wartezeiten nach der Registrierung als AW auf die 1.Einvernahme dauert meist bis zu 2 Jahre, mit vorwiegend negativem Bescheid, Berufungsfrist von 10 Tagen, weiterer mehrjähriger Wartezeit (ca. 5 Jahre und aufwärts), dann folgt eine weitere Einvernahme vor einer Kommission aus 5 verschiedenen behördlichen Abteilungen. 

Die letzte Entscheidung obliegt jedoch dem Innenminister und kann, selbst bei positiver Beurteilung des Gremiums, negativ entschieden werden. 

Danach kann der Akt beim Verwaltungsgerichtshof eingebracht werden, wobei die dazugehörigen Anwaltskosten vom Flüchtling selbst aufgebracht werden müssen. 

Im Falle eines negativen Bescheids und auch bei nicht erfolgter Antragstellung im Flüchtlingscamp erhalten die Flüchtlinge ein Ausweisungspapier.

In Einzelfällen gelingt es den NGO´s gelegentlich, Flüchtlingskinder in Kinderheime für griechische Waisen- und Sozialwaisenkinder der Jugendwohlfahrt unterzubringen.

8) Dublinverfahren

Im Rahmen des Dublinverfahrens wurden vereinzelt UMA aus England und Skandinavien zurück überstellt, wobei in diesen Fällen das während der Abwesenheit gestoppte Asylverfahren, dann wieder aufgenommen wird. 




9) Familienzusammenführung

ist nur nach positivem Bescheid möglich, jedoch muss der Angehörige den Nachweis von Wohnung und Beschäftigung (mit mindesten 360,- Euro im Monat) erbringen und die Versorgung der nachreisenden Angehörigen sicherstellen.

10) Gesundheitsministerium

Laut Auskunft vom Gesundheitsministerium gab es von UMA im Jahr 2004 rund 300 Asylanträge. 

Aus dem Jahresbericht vom einzigen Jugendprojekt aus öffentlicher Hand Griechenlands in Anoya (Kreta) war ersichtlich, dass dort 25 (von 300! Im Jahr 2004) Jugendliche von qualifizierten Fachkräften wie Sozialarbeitern, -pädagogen, Lehrer und Psychologen betreut werden. Es werden dort sportliche - und künstlerische Aktivitäten angeboten mit Teilnahme an Veranstaltungen wie Vernissagen oder Wettkämpfen. Es wird Sprachunterricht erteilt und die Integration in die Pflichtschule (bis zum 16. abgeschlossenen Lebensjahr), sowie weiterbildende Maßnahmen unterstützt.

In den anderen, über ganz Griechenland verteilten Einrichtungen, gibt es keine für Jugendliche adäquate Begleitung oder Betreuung, außer den Zugang zur altersbedingten Teilnahme an der Pflichtschule. Allerdings sollen sich Einrichtungen für Jugendliche in Planung befinden. Meine Frage an die Vertreterin des Gesundheitsministeriums über den Verbleib der restlichen UMF wurde daher auch eher ausweichend beantwortet, mit dem Verweis auf andere Großunterbringungen, und dass der Bedarf ohnedies nicht so sonderlich groß wäre, weil die UMA selbständiges Wohnen in der Stadt im Gegensatz zu den abgelegenen Unterbringungen bevorzugen.

Derzeit gibt es in Athen, nicht weit vom GCR - Zentrum entfernt, eine private Bleibe für 12 Jugendliche. Diese Unterkunft wird aus privaten Mitteln finanziert,  betreut von einem hauptamtlichen Sozialarbeiter sowie ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die Jugendlichen sind in 2- Bettzimmern untergebracht bzw. auch in einem großen Zimmer zu viert, Essen wird täglich vor Ort gekocht und die Jugendlichen besuchen die Schule bzw. einen Sprachkurs. Wie lange  dieses Haus bestehen wird können, hängt alleine von den freiwilligen Geldgebern ab; öffentliche Unterstützung gibt es derzeit keine.

11) Der Griechische Ombudsmann, George Moschus, Deputy Ombudsmann, Head, Department für die Rechte der Kinder und Jugendlichen in Griechenland.

Er betrachtet es als seine Aufgabe, für die Rechte der Kinder und Jugendlichen einzustehen, mit dem Ziel

· dass es für alle Flüchtlinge eine von der Regierung getragene Basisversorgung geben solle

· dass die Jugendwohlfahrt mit gesetzlichen Vormündern in allen Bereichen des UMA, beginnend mit der Ankunft in Gastland, einzubeziehen sei, insbesondere in der Rechtsvertretung.

· jeder UMA einen Humanitären Aufenthaltsstatus bekommen soll (seit Okt.05 gibt es die Möglichkeit, Humanitären Aufenthalt zu beantragen)

· dass eine Integration der Kinder und Jugendlichen nur durch altersadäquate Unterbringungen im städtischen Bereich mit qualifizierten Fachkräften (Sozialpädagogen, Psychologen, Psychotherapeuten) gewährleistet werden kann.

12) GCR 

1989 wurde das Non Profit Unternehmen ‘Greek Council for Refugees’ gegründet und zu ihren Leitlinien zählen die Unterstützung der Menschenrechte, insbesondere die Anliegen von Flüchtlingen und AsylwerberInnen in Griechenland. Das GCR Team setzt sich aus qualifizierten hauptberuflichen Angestellten und sehr vielen Ehrenamtlichen zusammen. Während man einerseits den Geist des unermüdlichen, kämpferischen Einsatzes seitens der MitarbeiterInnen deutlich spürt, macht sich andererseits auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit breit, denn sie  sind sich ihrer Grenzen durchaus bewusst. Mit dem Bewusstsein, dass ihre Arbeit letztlich oft nur wie ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und ungeachtet der spartanischen finanziellen Ressourcen wird hier dennoch maximale Betreuungsarbeit geleistet. Bis zu 80 Flüchtlinge beträgt die tägliche Frequenz und es wird Hilfestellung bei der Suche nach Schlafplätzen, Kleidung, rechtlichen und sozialen  Belangen gegeben.

Von den  GCR - MitarbeiterInnen wurde mir berichtet, dass 2004 144 UMA, 2005 bis Ende Oktober 122 UMA ihr Betreuungsangebot in vielfältiger Weise genutzt haben, wobei bis auf ein Mädchen alle männlich waren.

Die Flüchtlinge finden zur Einrichtung über Mundpropaganda und persönliche Information im Camp, sowie durch aufliegende Folder an öffentlich zugänglichen Orten (Polizei, Krankenhaus...) Die Betreuung umfasst eine umfangreiche Aufklärung über die rechtlichen und sozialen Möglichkeiten in Griechenland, die Asylantragstellung und Verfahrensbegleitung mit Berufungen, Begleitung zu Ärzten mit Dolmetschern, Vermittlung zu Sprachkursen usw. 

Das Projekt Pyxis des GCR existiert seit 1997. Finanziert wird es aus Mitteln vom griechischen Sozialministerium, der Jugendwohlfahrt und neuerdings auch vom Kultusministerium, sowie  privaten Unterstützungen und Fundraising. Die Sprach- und Computerkurse sind wie „ein Kompass“ zur Integration angelegt. Es werden begleitend Aktivitäten wie künstlerische Auftritte (Musik und Sport), Ausstellungen von selbst gefertigten Handarbeiten u. ä. angeboten. Zwei Sozialarbeiter sind in diesem Projekt in fester Anstellung, der weitere Aufwand wird durch ehrenamtliche MitarbeiterInnen und Praktikanten abgedeckt. Zudem gibt es einen Frauentreff sowie einen Elterntreff, der die Eltern in Erziehungs- und Schulbelangen unterstützt.

13) Mängel

· Die Unterbringung in den Aufnahmezentren sei laut GCR Mitarbeitern und Ombudsmann wenig geeignet für UMA; es gibt nur notdürftige Matratzenlager, in einem Raum von ca. 40 qm schlafen 100 Flüchtlinge jeden Alters, teilweise auch in großen Militärzelten. Es gibt kaum Toilettenartikel, nur 1x wöchentlich eine Duschgelegenheit, oft nur mit kaltem Wasser, eine Toilette, bei der man sich  stundenlang anstellen muss, kaum Schutz gegen Hitze und Kälte. Viele Flüchtlinge erkranken daher an Haut- und anderen Infektionskrankheiten und eine vermehrte Erkrankungsrate an TBC und Hepatitis ist die Folge.

· In den Aufnahmezentren gibt es keine Möglichkeiten der Freizeitgestaltung oder pädagogische Betreuung für UMF. Vor Ort gibt es keine Dolmetscher ausgenommen bei Besuchen von NGO´s, die mehr oder weniger oft diese Zentren aufsuchen. 

· Es fehlt eine verpflichtende rechtliche Begleitung des UMF vom Jugendwohlfahrtsträger (Vormundschaft) beginnend im Aufnahmezentrum bis einschließlich dem Asylverfahren.

· Es fehlen adäquate Unterbringungen für UMF

· Es stellt sich für mich die Frage, in wie weit unter den gegebenen Umständen Traumatisierungen diagnostiziert werden können, bzw. durch mangelnde Sensibilität Retraumatisierungen ausgelöst werden und bei Nichtbehandlung zu schweren Folgeerkrankungen führen können.

· Es zeigte sich, dass Jugendliche, die Zeugen des Ertrinkens von Flüchtlingen wurden, eine Überstellung nach Anoya verweigerten, obwohl dieser Unterbringung ein guter Ruf vorauseilt. Allein der Begriff „Insel oder Schiff“ löste oft massive psychische Reaktionen aus. 

· Es wurde berichtet, dass traumatisierte Flüchtlinge erst im fortgeschrittenen Stadium von PTSD psychiatrische Kliniken aufsuchen, oftmals mit langen stationären Aufenthalten. Leider erfolgen die Behandlungen meist ohne Dolmetscher und überwiegend medikamentös,  dabei führen Sprachbarrieren oft zu missbräuchlicher Medikamenteneinnahme oder verfrühtem Abbruch. Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus setzt sich die negative Spirale fort (arbeitslos und obdachlos).

· Die Polizei ist oft überfordert und es kommt daher auch zu unangenehmen Zusammenstößen mit den Flüchtlingen.

14) Resumee

Insgesamt gesehen sind die Lebensbedingungen für Flüchtlinge in Griechenland eher minimalistisch angelegt. Die Chancen einer Asylanerkennung sind sehr gering, die Alternative eines Humanitären Aufenthaltstatus noch nicht erprobt (Beginn Okt. 2005). 

Die Landgrenze zur Türkei ist nun weitgehend entmint, es besteht nun kaum noch die Gefahr als Minenopfer zu enden, allerdings sind die Risiken für Boat People sehr hoch, viele sind der Gefahr des Ertrinkens ausgesetzt.

Für UMA mangelt es an adäquater Betreuung, das Gefahrenpotential für illegale Beschäftigung und Ausbeutung ist groß.

Es wird sich zeigen, in wie weit die Bestrebungen der EU, die EU-Aufnahmerichtlinie umzusetzen, in Griechenland die triste Lage der UMA verändern kann.

Ich würde mich freuen, wenn den Verbesserungsvorschlägen und Bestrebungen des griechischen Ombudsmannes ein offenes Ohr geschenkt würde. Allerdings möchte ich anmerken, das nicht nur in Griechenland zu Überdenken wäre, ob eine gelungene Integration und Humanitäre Aufenthaltsbedingungen richtungweisend für unsere Zukunft sind.

Karin Zilian

ZEBRA

